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Änderungen am Linienbündelungskonzept 
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12. Linienbündelungskonzept

Mit den planerischen Inhalten der Angebotskonzeption werden die Grundlagen geschaffen, 

damit die Linienverkehre ökonomisch und betrieblich sinnvoll umgesetzt bzw. weiter-

entwickelt werden können. Dies wird unterstützt durch die verkehrliche Verknüpfung 

mehrerer Linien in Linienbündel, die im Zusammenspiel Synergien erschließen und bei einer 

starken Vernetzung die Standzeiten und Leerfahrten reduzieren.

Der Zuschnitt der Linienbündel im Kreisgebiet ermöglicht eine verkehrliche Betrachtung 

geschlossener Verkehrsräume unter Berücksichtigung wichtiger Bezugspunkte, wie z. B. 

Ausbildungseinrichtungen oder Umsteigepunkte. Die Sicherung von Umsteigebeziehungen 

ist ein weiterer Gesichtspunkt, um im Interesse der Fahrgäste das gewohnte Qualitätsniveau 

zu erhalten.

Im Zuge der Implementierung neuer Linien und dem sukzessiven Einstieg in die Brennstoff-

zellentechnologie verändern sich die entsprechenden Zuständigkeiten und Rahmenbedingun-

gen in der Ausgestaltung der Linienbündel. Die LNVG ist nunmehr für die 14 lokalen Linien-

bündel „LGG West“, „LGG Nordwest“, „LGG Süd 1“, „LGG Süd 2“, „LGG Süd/Bergstraße“, 

„LGG Mitte“, „LGG Ost“, „LGG Südost“, „LGG Nordost“, „LGG Nord 1“, „LGG Nord 2“, 

„LGG Nord 3“ und „LGG Nord 4“ sowie „LGG ODV“ zuständig. Im Einklang mit dem 

gängigen Rechtsrahmen entsprechen Zuschnitt und Größe der Linienbündel dem Interesse 

mittelständischer Unternehmen.

Die Tabelle 49 gibt einen Überblick über die Aufteilung des Busangebotes in den Linien-

bündeln im Kreisgebiet.

Die weiteren im Kreisgebiet verkehrenden Buslinien liegen im Zuständigkeitsbereich der 

benachbarten Aufgabenträger (Landkreis Darmstadt-Dieburg – Linien WE2, WE4 und DG; 

Stadt Mainz – Linien 54, 56, 58, 60, 91; Stadt Frankfurt – Linie 68). Die verbleibenden 

regionalen Busverkehre bzw. die Expressbuslinien liegen in der Verantwortung des 

Rhein-Main-Verkehrsverbundes (Linien 662, X14, X15 und X18).
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